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des Bundesrates

Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und 
anderer Vorschriften

Der Bundesrat hat in seiner 883. Sitzung am 27. Mai 2011 beschlossen, dem vom 

Deutschen Bundestag am 12. Mai 2011 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 104a 

Absatz 4 des Grundgesetzes zuzustimmen.
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BRFuss 

  

13.05.11 

 AS 

Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages 

 

Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und 
anderer Vorschriften 

 

 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 108. Sitzung am 12. Mai 2011 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

– Drucksache 17/5793 – den von der Bundesregierung eingebrachten 

  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und 

anderer Vorschriften  

– Drucksache 17/5311 – 

 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 
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 ͳǤ Artikel ͳ wird wie folgt geändertǣ aȌ )n Nummer ͳ͸ Buchstabe c werden die Wörter ǷȚ ʹͶͳ Absatz ͳ Satz ͳǲ durch die Angabe ǷȚ ʹͶͳǲ ersetztǤ bȌ )n Nummer ͵ʹ wird dem Ț ͺ͹ folgender Absatz Ͷ angefügtǣ ǷȋͶȌ Die Maßgabe nach Anlage ) Kapitel V))) Sachgebiet K Abschnitt ))) Nummer ͳ Buchstabe a des Einigungsvertrages vom ͵ͳǤ August ͳͻͻͲ ȋBGBlǤ ͳͻͻͲ )) SǤ ͺͺͷǡ ͳͲ͸͹Ȍ ist ngen nach den Absätzen ͳ und ʹ nicht anzuwendenǤǲ bei der Berechnung der LeistuʹǤ Artikel ͵ wird wie folgt geändertǣ aȌ Nummer ͳ wird wie folgt geändertǣ aaȌ stabe a vorangestelltǣ Dem Buchstaben a wird folgender BuchǷaȌ Absatz ͷ Satz ͵ wird aufgehobenǤǲ e Buchstaben b bis dǤ bbȌ Die bisherigen Buchstaben a bis c werden dibȌ rNummer Ͷ Buchstabe b wird wie folgt geände tǣ aaȌ )n den Sätzen ͳ und ʹ werden jeweils die Angabe Ƿ͵ͳǤ Dezember ͳͻͻͲǲ durch die Angabe ǷʹǤ Oktober ͳͻͻͲǲ ersetztǤ bbȌ )n Satz ʹ werden nach der Angabe ǷȚȚ ͳ bis ͹ǲ die Wörter Ƿmit Ausnahme des Ț ͵aǲ eingefügt und wird die Angabe Ƿdes Ț ͳͲaǲ durch die Wörter Ƿder ȚȚ ͳͲa und ͳͲcǲ ersetztǤ cȌ )n Nummer ͷ wird die Angabe Ƿ͵ͳǤ Dezember ͳͻͻͲǲ durch die Angabe ǷʹǤ Oktober ͳͻͻͲǲ ersetztǤ ͵Ǥ Nach Artikel ͵ werden folgende Artikel ͵a und ͵b eingefügtǣ 

ǶArtikel ͵a Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Ț ͹͹ des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Ǧ Grundsicherung für Arbeitsuchende Ǧ ȋArtikel ͳ des Gesetzes vom ʹͶǤ Dezember ʹͲͲ͵ǡ BGBlǤ ) SǤ ʹͻͷͶǡ ʹͻͷͷȌ in der Fassung der ka gt geändertǣ Be nntmachung vom ǥ ȋBGBlǤ ) SǤ ǥȌ wird wie folͳǤ Die Absätze ͺ und ͻ werden wie folgt gefasstǣ ǷȋͺȌ Werden Leistungen für Bedarfe nach Ț ʹͺ Absatz ʹ und Ͷ bis ͹ für den ZeitǦraum vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ Mai ʹͲͳͳ bis zum ͵ͲǤ Juni ʹͲͳͳ rückwirkend beantragtǡ gilt dieser Antrag abweichend von Ț ͵͹ Absatz ʹ Satz ʹ als zum ͳǤ Januar ʹͲͳͳ gestelltǤ ȋͻȌ )n den Fällen des Absatzes ͺ sind Leistungen für die Bedarfe nach Ț ʹͺ Absatz ʹ Satz ͳ Nummer ͳǡ Satz ʹ und Absatz ͷ für den Zeitraum vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ Mai ʹͲͳͳ abweichend von Ț ʹͻ Absatz ͳ Satz ͳ durch Direktzahlung an den Anbieter zu erbringenǡ wenn bei der leistungsberechtigten Person noch keine Aufwendungen zur Deckung dieser Bedarfe entstanden sindǤ Soweit die leistungsberechtigte Person in den Fällen des Absatzes ͺ nachweistǡ dass ihr bereits Aufwendungen zur Deckung der in Satz ͳ genannten Bedarfe entstanden sindǡ werden diese Aufwendungen abweichend von Ț ʹͻ Absatz ͳ Satz ͳ durch Geldleistung an die leistungsberechtigte Person erstattetǤǲ 
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  ʹǤ )n Absatz ͳͳ werden die Sätze ʹ und ͵ wie folgt gefasstǣ ǷBei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des ͳͺǤ Lebensjahresǡ denen für die Zeit vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ März ʹͲͳͳ Aufwendungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben entstanden sindǡ werden abweichend von Ț ʹͺ Absatz ͹ als Bedarf monatlich ͳͲ Euro berücksichtigtǤ Die im Zeitraum vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ März ʹͲͳͳ nach den Sätzen ͳ und ʹ zu berücksichtigenden Bedarfe werden abweichend von Ț ʹͻ Absatz ͳ Satz ͳ durch Geldleistung gedecktǢ die im Zeitraum vom ͳǤ April bis zum ͵ͳǤ Mai ʹͲͳͳ nach den Sätzen ͳ und ʹ zu berücksichtigenden Bedarfe können in den Fällen des Absatzes ͺ abweichend von Ț ʹͻ Absatz ͳ Satz ͳ auch durch Geldleistung gedeckt werdenǤǲ 

Artikel ͵b Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch Ț ͳ͵ͳ des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch Ǧ Sozialhilfe Ǧ ȋArtikel ͳ des Gesetzes vom ʹ͹Ǥ Dezember ʹͲͲ͵ǡ BGBlǤ ) SǤ ͵Ͳʹʹǡ ͵Ͳʹ͵Ȍǡ das zuletzt durch ǥ geändert worden istǡ wird wie folgt geändertǣ ͳǤ Die Absätze ʹ und ͵ werden wie folgt gefasstǣ ǷȋʹȌ Werden Leistungen für Bedarfe nach Ț ͵Ͷ Absatz ʹǡ Ͷ bis ͹ für den Zeitraum vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ Mai ʹͲͳͳ bis zum ͵ͲǤ Juni ʹͲͳͳ rückwirkend beantragtǡ gilt dieser Antrag als zum ͳǤ Januar ʹͲͳͳ gestelltǤ ȋ͵Ȍ )n den Fällen des Absatzes ʹ sind Leistungen für die Bedarfe nach Ț ͵Ͷ Absatz ʹ Satz ͳ Nummer ͳǡ Satz ʹ und Absatz ͷ für den Zeitraum vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ Mai ʹͲͳͳ abweichend von Ț ͵Ͷa Absatz ʹ Satz ͳ durch Direktzahlung an den Anbieter zu erbringenǡ wenn bei der leistungsberechtigten Person noch keine Aufwendungen zur Deckung dieser Bedarfe entstanden sindǤ Soweit die leistungsberechtigte Person in den Fällen des Absatzes ʹ nachweistǡ dass ihr bereits Aufwendungen zur Deckung der in Satz ͳ genannten Bedarfe entstanden sindǡ werden diese Aufwendungen abweichend von Ț ͵Ͷa Absatz ʹ Satz ͳ durch htigte Person erstattetǤǲ Geldleistung an die leistungsberecʹǤ saAb tz Ͷ wird wie folgt geändertǣ aȌ Der bisherige Satz ʹ wird Satz ͶǤ bȌ Die neuen Sätze ʹ und ͵ werden wie folgt gefasstǣ ǷBei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des ͳͺǤ Lebensjahresǡ denen für die Zeit vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ März ʹͲͳͳ Aufwendungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben entstanden sindǡ werden abweichend von Ț ͵Ͷ Absatz ͹ als Bedarf monatlich ͳͲ Euro berücksichtigtǤ Die im Zeitraum vom ͳǤ Januar bis zum ͵ͳǤ März ʹͲͳͳ nach den Sätzen ͳ und ʹ zu berücksichtigenden Bedarfe werden abweichend von Ț ͵Ͷa Absatz ʹ Satz ͳ durch Geldleistung gedecktǢ die im Zeitraum vom ͳǤ April bis zum ͵ͳǤ Mai ʹͲͳͳ nach den Sätzen ͳ und ʹ zu berücksichtigenden Bedarfe können in den Fällen des Absatzes ʹ abweichend von Ț ͵Ͷa Absatz ʹ Satz ͳ auch durch Geldleistung gedeckt werdenǤǲ Ǯ 
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  ͶǤ Dem k Arti el ͸ werden die folgenden Absätze ͸ bis ͳͳ angefügtǣ Ƕȋ͸Ȍ )n Ț ͳͺa Absatz ͵ Satz ͳ Nummer Ͷ des Vierten Buches Sozialgesetzbuch Ǧ Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung Ǧ in der Fassung der Bekanntmachung vom ͳʹǤ November ʹͲͲͻ ȋBGBlǤ ) SǤ ͵͹ͳͲǡ ͵ͻ͹͵Ǣ ʹͲͳͳ ) SǤ ͵͸͵Ȍǡ das zuletzt durch ǥ geändert worden istǡ werden die Wörter ǷȚ ͵ͳ in Verbindung mit Ț ͺͶa Satz ͳ und ʹ des Bundesversorgungsgesetzesǲ durc e ö Ƿ d e s Ǥh di  W rter dem Bun esversorgungsgesetzǲ r etzt  ȋ͹Ȍ )n Ț ͻ͵ Absatz ʹ Nummer ʹ Buchstabe a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch Ǧ Gesetzliche Rentenversicherung Ǧ in der Fassung der Bekanntmachung vom ͳͻǤ Februar ʹͲͲʹ ȋBGBlǤ ) SǤ ͹ͷͶǡ ͳͶͲͶǡ ͵͵ͺͶȌǡ das zuletzt durch ǥ geändert worden istǡ werden die Wörter ǷȚ ͵ͳ in Verbindung mit Ț ͺͶa Satz ͳ und ʹ des Bundesversorgungsgesetzesǲ durch die Wörter Ƿdem Bundesversorgungsgesetzǲ ersetztǤ ȋͺȌ )n Ț ͸ͻ Absatz ͳ Satz ͷ des Neunten Buches Sozialgesetzbuch Ǧ Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen Ȃ ȋArtikel ͳ des Gesetzes vom ͳͻǤ Juni ʹͲͲͳǡ BGBlǤ ) SǤ ͳͲͶ͸ǡ ͳͲͶ͹Ȍǡ das zuletzt durch ǥ geändert worden istǡ wird die Angabe ǷȚ ͵Ͳ AbsǤ ͳ͹ǲ durch die Anga Țbe Ƿ  ͵Ͳ Absatz ͳ͸ǲ ersetztǤ ȋͻȌ )n Ț ͵ Absatz Ͷ Satz ͸ des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom ʹͻǤ Juli ͳͻͻͶ ȋBGBlǤ ) SǤ ͳͺͻͲǡ ͳͺͻͳȌǡ das zuletzt durch ǥ geändert worden istǡ werden die Wörter ǷȚ ͵ͳ in Verbindung mit Ț ͺͶa Satz ͳ und ʹ des Bundesversorgungsgesetzesǲ durch die Wörter Ƿdem Bundesversorgungsgesetzǲ ersetztǤ ȋͳͲȌ Ț ͳͲ Absatz ͳ des Unterstützungsabschlußgesetzes vom ͸Ǥ Mai ͳͻͻͶ ȋBGBlǤ ) SǤ ͻͻͲȌǡ das durch Artikel ͳͶ des Gesetzes vom ͳ͵Ǥ Dezember ʹͲͲ͹ ȋBGBlǤ ) SǤ ʹͻͲͶȌ geändert worden istǡ wird wie folgt gefasstǣ ǷȋͳȌ Abweichend von Ț ʹ Absatz ʹ und Ț Ͷ bemessen sich die laufenden Zahlungen ab dem ͳǤ Juli ʹͲͳͳ wie folgtǣ Zum ͵ͲǤ Juni ʹͲͳͳ wird der Betrag des jeweiligen Vergleichseinkommens abgesenkt um ʹͲ vom (undert festgestellt und dann jährlich mit dem in Ț ͷ͸ Absatz ͳ Satz ͳ des Bundesversorgungsgesetzes bestimmten Vomhundertsatz angepasstǤ Dabei ist Ț ͳͷ Satz ͵ des Bundesversorgungsgesetzes entsprechend anzuwendenǤ Die Maßgabe nach Anlage ) Kapitel V))) Sachgebiet K Abschnitt ))) Nummer ͳ Buchstabe a des Einigungsvertrages vom ͵ͳǤ August ͳͻͻͲ ȋBGB Ǥ Ȍ lǤ ͳͻͻͲ )) S ͺͺͷǡ ͳͲ͸͹ ist nicht anzuwendenǤǲ ȋͳͳȌ  Ț ʹͲ Absatz ͺ Satz ͵ des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom ʹͺǤ Januar ʹͲͲͻ ȋBGBlǤ ) SǤ ͳͶʹǡ ͵ͳ͹͹Ȍǡ das zuletzt durch Artikel ͷ des Gesetzes vom ʹͶǤ März ʹͲͳͳ ȋBGBlǤ ) SǤ Ͷͷ͵Ȍ geändert worden istǡ wird durch folgende Sätze ersetztǣ ǷȚ ͹͹ Absatz ͹ und ͳͳ Satz Ͷ des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechendǤ Ț ͹͹ Absatz ͻ und ͳͳ Satz ͳ bis ͵ des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Maßgabeǡ dass die abweichende Leistungserbringung bis zum ͵ͳǤ Mai ʹͲͳͳ erfolgtǢ dabei bleibt Ț ͹͹ Absatz ͺ des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch außer BetrachtǤǲ Ǯ 
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  ͷǤ Artikel ͹ wird wie folgt gefasstǣ 

ǷArtikel ͹ )nkrafttreten Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Sätze ʹ und ͵ am ͳǤ Juli ʹͲͳͳ in KraftǤ Artikel ͳ Nummer ͹ tritt mit Wirkung vom ͳǤ Juli ʹͲͳͲ in KraftǤ Artikel ͵aǡ ͵b und Artikel ͸ Absatz ͳͳ treten mit Wirkung vom ͳǤ Januar ʹͲͳͳ in KraftǤǲ  
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